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Halteverbot von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Neue Sandkaul in Köln-Widdersdorf 
Hier: Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Lindenthal aus der Sitzung vom 
08.06.2015, TOP 7.2.7 

 
Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung LIndenthal bittet um die Beantwortung folgender Anfrage: 
 
Frage: 
„Warum besteht für die Parkbuchten in der Neuen Sandkaul in Köln-Widdersdorf tagsüber ein absolu-
tes Halteverbot, selbst für die Anwohner“? 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
Aus Schulwegsicherungsgründen werden, soweit möglich, vor allen Schulen und Kindergärten Halt-
verbotszonen errichtet. Der zunehmende Hol- und Bringverkehr würde ansonsten nicht ohne Proble-
me abgewickelt werden können. 
 
Im Bereich der Neuen Sandkaul befinden sich zwei Schulen und ein Kindergarten. Um eine klare Re-
gelung durchzusetzen, wurde im Jahr 2008 die vorhandene Beschilderung angeordnet und montiert. 
 
Stellplätze für Besucher und Anlieger sind in unmittelbarem Bereich in zahlreicher Anzahl vorhanden, 
so dass keine Notwendigkeit für eine Ausnahmeregelung von dem eingeschränkten Haltverbot für 
Anwohner besteht. 
 
Das Haltverbot gilt zudem nur bis 17:00 Uhr. 
 
Bei Ortsterminen wurde festgestellt, dass nun auf der gegenüberliegenden Straße geparkt wird. Hier-
durch kommt es wiederholt zu Behinderungen von Bussen und anderen Verkehrsteilnehmern. 
 
Seitens des Amtes für öffentliche Ordnung besteht sogar aktuell die Bitte, die Örtlichkeit dahingehend 
zu prüfen, ob das Haltverbot aus Verkehrssicherheitsgründen erweitert werden kann. Im Bereich 
Neue Sandkaul hat es zwischen 2013 und dem 22.08.2015 bereits 27 polizeilich registrierte Unfälle 
gegeben. Bei zwei Unfällen waren Kinder beteiligt. 
 
Es ist daher dringend erforderlich dort angemessene Maßnahmen zu treffen, um weitere Unfälle zu 
verhindern. Dies ist nur möglich, wenn Fahrzeuge nicht auf der Fahrbahn halten. Somit ist in diesem 
Bereich ebenfalls ein Halteverbot anzuordnen. 
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